[image: image1.png]


Feministische Partei
D I E    F R A U E N
Landesmitfrauenverband Frankfurt a.M.
Postfach 700 729    60557 Frankfurt/M.
Tel. 069 / 61 00 96 22    Fax 069 / 77 89 02
hessen@feministischepartei.de
www.feministischepartei.de/hessen.htm
Geschäftsordnung
für die Mitfrauenversammlung des Landesmitfrauenverbandes Hessen der Feministischen Partei DIE FRAUEN

1. Das Protokoll

1.1 Es werden mindestens zwei Protokollantinnen benannt, die das Protokoll der Landesmitfrauenversammlung erstellen. Es muss von den Protokollantinnen und einer Präsidiumsfrau unterzeichnet werden.

1.2 Das Versammlungs- und Wahlprotokoll muß innerhalb von sechs Wochen der Landessprecherinnenrunde und den einzelnen Kreissprecherinnenrunden vorliegen.

2. Die Landesmitfrauenversammlung (LMV)

2.1 Die Landesmitfrauenversammlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit einfacher Mehrheit ausgeschlossen werden.

2.2 Stimmberechtigt sind die Mitfrauen der Feministischen Partei DIE FRAUEN des Landes Hessen.

2.3 Jede Mitfrau hat das Recht, vor einer Abstimmung durch die Mandatsprüfungskommission die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitfrauen feststellen zu lassen.

3. Die Wahl- und Mandatsprüfungskommission

3.1 Es wird eine Wahl - und Mandatsprüfungskommission vor Wahlen gewählt. Sie besteht aus mindestens zwei Mitfrauen. Die Kommission bestimmt aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin.

3.2. Sie stellt die Anwesenheit und Stimmberechtigung fest und teilt der LMV die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mifrauen mit. Sie teilt die Stimmzettel aus und leitet die Wahl.

4. Die Antragskommission

5.1 Die Antragskommission besteht aus mindestens einer Mitfrau.

5.2. Wenn möglich, sollte eine Antragskommission bereits auf der vorhergehenden LMV für die nächste LMV gewählt werden.

5.3 Sie stellt die Anträge zu den betreffenden Tagesordnungspunkten vor und empfiehlt die Reihenfolge der Abstimmungen.

5. Das Präsidium

5.1 Es wird ein Präsidium gewählt. Es besteht aus mindestens einer Diskussionsleiterin, die nicht gleichzeitig Landessprecherin ist. Sie wird von der Landesmitfrauenversammlung vorgeschlagen und mit einfacher Mehrheit gewählt.

5.2 Das Präsidium leitet die Diskussion.

6. Wahlverfahren

6.1 Die Kandidatinnen für das jeweils zu wählende Organ bzw. für die gegebenenfalls zu erstellende Landesliste für die Landtags-, Bundestags- oder Europawahl stellen sich der LMV in alphabetischer Reihenfolge ihrer Vornamen vor.

6.2 Die Zahl der Stimmen, die jede Mitfrau vergeben kann, richtet sich nach der Anzahl der Frauen, die gewählt werden sollen. Jeder Kandidatin kann nur eine Stimme gegeben werden.

6.3 Offene Abstimmungen erfolgen mittels Hochhalten der Handfläche. Nur bei eindeutigen Mehrheiten kann auf eine Auszählung verzichtet werden.

7. Wortmeldungen

7.1 Wortmeldungen erfolgen durch Heben der Handfläche.

7.2 Das Präsidium ruft die Mitfrauen in der Reihenfolge auf, in der die Wortmeldung erfolgte.

7.3 Das Präsidium kann dem Plenum eine Begrenzung der Zahl der Wortmeldungen und der Redezeit zu einem Thema vorschlagen. Über diesen Vorschlag stimmt die LMV ab. Anträge auf Ende der Debatte können von jeder Mitfrau gestellt werden, die noch nicht zur Sache gesprochen hat.

7.4 Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Hände angezeigt und sofort aufgerufen. Spricht eine Frau zur Diskussion, erfolgt der Aufruf nach Beendigung ihres Beitrags. Zu jedem Geschäftsordnungsantrag wird eine PRO und CONTRA Wortmeldung angehört. Danach erfolgt die Abstimmung.

7.5 Spricht eine Rednerin nicht zur Sache, so hat das Präsidium sie darauf aufmerksam zu machen. Nach zweimaliger vergeblicher Aufforderung, zur Sache zu sprechen, ist das Präsidium befugt, ihr das Wort zu entziehen.

8. Gültigkeitsdauer

Diese Geschäftsordnung gilt für die Landesmitfrauenversammlungen bis zu ihrer Änderung.

17.10.1998

geändert 22. 10. 2006
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